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gen Vefafcungen ober beren Verftärfung wirb eine
ber nä*ftliegenben Veftimmung für bie niefet feriga*
birten SanbweferforpS fein. Sir üerftefeen barunter

ni*t bloS bie jc£t f*on ober fpäter cingeridüeten
$lä$e itt Sugienfteig, @t. SRaurice unb Vetlingona,
fonbern an* bie ©arnifonen am ©i£e ber feoefeften

Vefeorben, bie Vewa*ung unb Sedung ber Hflnpt*
magagine, ber wi*tigften Vafenftationen, ber ©tap*
peu* ober Operationslinien, befonberS berjenigen fol*
*er fünfte, wet*e Weit üom ©tanbpunfte ber Ar*
mee entfernt liegen. UeberbieS muffen Sanbwefer*

forpS bereit gefealten werben, wi*tige unb iferer

©tettung na* erpottirte SranSporte gu begleiten, unb

fünfte oorläuftg gu offupiren, bie als golge uner*
warteter ©reigniffe plo^li* einen Sertfe erfealten,
ben man benfelben üorfeer niefet beilegen fonnte unb
beren fofortige Vefefcung bloS bur* bie nä*ftftefeenbe
Sanbwefer no* re*tgeüig auSfüferbar erf*eint. SaS
in folefeer Seife niefet wirfti* oerbrau*t ift, oer*
bleibt unb gwar ni*t bloS auf SfSifet, fonbern als*
balb in ©arnifou g. V. ber KantonS*Hanptorte auf*
geboten, als ©rfafj für bie operirenbe Armee in Ve*

reüftfeaft.

©S wirb ungefäfer folgenbeS Verfafereit für beit

©rfa| eintreten fonnen: bie 30 Vataiffone uttb 10

©*ü$en=Kompagnien, wel*e bie oierteti Vrigaben
ber Armeebiüiftonen bilben follen, ftnb guerft aufge*
boten unb innert 14 Sagen erergirt uttb marftfefä*

feig gema*t worben. dlad) bem Abmarf* Werben

bit bii bafein bloS auf Vifet geftanbenen übrigen
SanbweferforpS einberufen uub erergirt uttb gefeen

innert weitem 14 Sagen gu iferer Veftimmung ab,

um bie oben begei*nete Aufgabe gu erfüllen, begie*

feungSweife bie ©arnifonen beS VttnbeSfeeereS gu er*

gangen ober abgulofen; bie no* ni*t notfeigen KorpS
verbleiben in Vereüftfeaft, ifere AuSbilbung oerooff*

ftättbigenb.

©obalb bie SuftruftiottSfräfte wieber gur SiSpo*
fttion ftefeen, werben biejenigen Refruten einberufen,

wet*e wir in ber Klaffe ber früfeer Vefreiten ge*

fuubett feaben. Siefeiben fonnen unb muffen ua*
oier So*en (a*t So*en tta* ber ©ittberufung ber

erften Sanbwefere*effonS) ber operirenben Armee

na*gef*obett werben, um ben nun au* ofene ©*fa*t
erfolgten Abgang gu erfeben. Sir babtn 20,000
SRann biefer Kategorie gereefenet, oon betten circa

15,000 anf bit Infanterie, ober auf baS Vataiffon
etwaS über 100 SRann treffen, waS biefe brau*en,
unb au* ofene ftarfen Abgang na* gwei SRonaten

wofel ertragen fonnen.

Ra* bem Abmarf* biefer Verftärfung rüdt bie

Refrutenftaffe beS betreffenben 3flfergangS in bk
Bebult ein. Siefe brüte ©rfafc=Kategorie wirb wie*
ber in 4 So*en marftfefäfeig, unb in biefem ßeit*

räum, alfo nad) 3 SRonaten beS Krieges, wttgwei*

fetfeaft ttotfewetibig für bk Armee geworben fein,

©nbli* unb erft nad) 4 SRonaten fonnte bie Re*

fmtenftaffe oom folgenben Safere eingeftefft werben.

Unferer SReinung na* fottte ber Sanbwefererfafc

oor bemjenigen bur* Refruten eintreten, jebenfallS
bem ber jüngften Seute üorattgefeeit.

©*tuft.
Sir refapitutiren unfere Anft*tcn unb Vorftfeläge

no*ntalS:
Sie jefcige Heereintfeeilung nimmt feine Rüdft*t

auf ftfeneöe unb tei*te Verfammtung für jebe beiie*

bige ©rengfi*erung, fte oerläugnet bte wafere SRitig*
Sbee, bie ft* auf bie Serritorien ftüfct, unb bie
bürgerti*en güferer gugtei* als bie militäriftfeett be*
tra*ten foff, wenigftenS für bie untern ©rabe, fte
etttftfelägt ft* beS VortfeeilS, bie griebenSorgattifa*
tion unter allen Umftänben für ben Krieg gu erfeal*
ten, fte eittgiefet bie ttatürli*ett Vertfeeibiger iferer
Heimatfe, fte befeattbelt bie KantonS=Kontingente mit
SRifttrauen, fte tmterfäftt, baS Heer fo gafelrei* gu
ma*cn, als eS mogli* ift, fte oergiftt ber Sanbwefer
iferen ^fafc anguweifen unb ma*t bie Snfpeftion ber
taftiftfeen ©infeeiten bur* ifere wirfti* feo*ften güfe*
rer faft immoglt*, jebenfallS feo*ft f*wierig.

Siefen Uebelftänben gu begegnen, feaben wir üor*
geftfelagcn:

1. Sic ftrategiftfeett ©infeeiteit beS HeereS auf bie
ßafel gefeu gu fteffett.

2. Siefelben bur* je eine Sanbweferbrigabe gu 3

Vataiffone unb 1 ©*ü$enfompagnie gu oer*
ftarfen, unb gugtei* bie ©oolutionSeinfeeiteit
itt ber Sioifton auf 4 ftatt 3 gu fteUen, wo*
bur* fteine ArmeeforpS entftefeen, bie unfern
Verfeättniffen entfpre*en, unb

3. biefetben tfeunti*ft als Serritoriat=Siüiftoitett
gtt formiren.

¦4riSett übrigen Sfeeil ber Sanbwefer nüfet gu bri*
gabiren, fonbern gum Vefeiff beS ©rfafceS unb
als Vefafcuug mobil gu ma*en, imb gur SiS*
pofttion beS ObergetteralS gw fteffett.

Dae neue /db*rien|t-tte0lemtnt.

(@*l«ft.)

Sm brüten Abftfenüt § 17 werben bie äufteren

Aitorbnimgett beS SRarf*ft*erimgSforpS im Vor*
marf* befeattbelt. ©lei* im § 17 ftnben wir eine

Veftimmtmg, bie nur gu oft niefet bead)tet wirb; eS

feeiftt bort: „Sur* biefe @i*erungSoorfeferen foff
jebo* ber SRarf* ber Kolonne ni*t über ©efeüfer

üergogert werben; oielmefer bei aüen bieftfäffigett An*
orbmmgctt ber ©ebanfe üorfeerrf*en, baS Vorwärts*
fommen ber Kolonne — ber eigenttüfee S^td bti
SRarftfeeS — gu ermogti*en." Rur gu oft werben

bie ©i*crfeeitSmaftregeltt als S^td unb iti*t als
SRittet attgefefeett. Sur* ättgftti*eS Abfu*en jebeS

Vuf*eS uttb jeber Vobenfalte gefet bit ftfeonfte ßeit
oerloren unb baS ©ange bewegt ft* im ermübenben

©*nedenf*rüt oorwärtS. Anbere oergeuben eine

enbtofe ßeit mit ber ©elfeftquäterei einer minu*
tieufeu Organifation beS gangen SicnfteS. Unter*
beffen wartet bie SRarftfefototme oft ftunbeitlang auf
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gen Besatzungen oder deren Verstärkung wird eine
der nächstliegenden Bestimmung für die nicht briga-
dirten Landwehrkorps sein. Wir verstehen darunter
nicht blos die jctzt schon odcr später eingerichteten

Plätze in Luziensteig, St. Maurice und Bellinzona,
sondern auch die Garnisonen am Sitze der höchsten

Behörden, die Bewachung und Deckung der Haupt-
magazinc, der wichtigsten Bahnstationen, der Etappen-

oder Opcrationslinien, besonders derjenigen
solcher Puukte, welche weit vom Standpunkte der

Armee entfernt liegen. Ueberdies müssen Landwehrkorps

bereit gehalten werden, wichtige und ihrer
Stellung nach erponirte Transporte zu begleiten, und
Punkte vorläufig zu okkupiren, die als Folge
unerwarteter Ereignisse plötzlich einen Werth erhalten,
den man denselben vorher nicht beilegen konnte und
deren sofortige Besetzung blos durch die nächststehende

Landwehr noch rechtzeitig ausführbar erscheint. Was
in solcher Weise nicht wirklich verbraucht ist,
verbleibt und zwar nicht blos auf Piket, fondern
alsbald in Garnifon z. B. der Kantons-Hauptorte
aufgeboten, als Ersatz für die operirende Armce in
Bereitschaft.

Es wird ungefähr folgendes Verfahren für den

Ersatz eintreten können: die 30 Bataillone und 10

Schützen-Kompagnien, welche die vierten Brigaden
der Armeedivisionen bilden sollen, sind zuerst aufgeboten

und innert 14 Tagen exerzirt uud marschfähig

gemacht worden. Nach dem Abmarsch werden

die bis dahin blos auf Piket gestandenen übrigen
Landwehrkorps, einberufen und exerzirt und gehen

innert weitern 14 Tagen zu ihrer Bestimmung ab,

um die oben bezeichnete Aufgabe zu erfüllen,
beziehungsweise die Garnisonen des Bundesheeres zu

ergänzen oder abzulösen; die noch nicht nöthigen Korps
verbleiben in Bereitschaft, ihre Ausbildung
vervollständigend.

Sobald die Jnstruktionskräfte wieder zur Disposition

stehen, werden diejenigen Rekruten einberufen,
welche wir in der Klasse der früher Befreiten
gefunden haben. Dieselben können und müssen nach

vier Wochen (acht Wochen nach der Einberufung der

ersten Landwehrechellons) der operirenden Armee

nachgeschoben werden, um den nun auch ohne Schlacht

erfolgten Abgang zu ersetzen. Wir haben 20,000
Mann dieser Kategorie gerechnet, von denen circa

15,000 auf die Infanterie, oder auf das Bataillon
etwas über 100 Mann treffen, was diese brauchen,

und auch ohne starken Abgang nach zwei Monaten

wohl ertragen können.

Nach dem Abmarsch dieser Verstärkung rückt die

Rekrutenklasse des betreffenden Jahrgangs in die

Schule ein. Diese dritte Ersatz-Kategorie wird wieder

in 4 Wochen marschfähig, und in diefem

Zeitraum, also nach 3 Monaten des Krieges, unzweifelhaft

nothwendig für die Armee geworden fein.

Endlich und erst nach 4 Monaten könnte die

Rekrutenklasse vom folgenden Jahre eingestellt werden.

Unserer Meinung nach sollte der Landwehrersatz

vor demjenigen durch Rekruten eintreten, jedenfalls
dem der jüngsten Leute vorangehen.

Schluß.

Wir rekapituliren unsere Ansichten und Vorschläge
nochmals:

Die jetzige Heereintheilung nimmt keine Rücksicht
auf fchnelle und leichte Verfammlung für jede beliebige

Grenzsicherung, sie verläugnet die wahre Miliz-
Idee, die sich auf die Territorien stützt, und die
bürgerlichen Führer zugleich als die militärischen
betrachten soll, wenigstens für die untern Grade, sie

entschlägt sich des Vortheils, die Friedensorganisation
unter allen Umständen für den Krieg zu erhalten,

sie entzieht die natürlichen Vertheidiger ihrer
Heimath, sie behandelt die Kantons-Kontingente mit
Mißtrauen, sie unterläßt, das Heer fo zahlreich zu
machen, als es möglich ist, sie vergißt der Landwehr
ihren Platz anzuweisen und macht die Inspektion der
taktischen Einheiten durch ihre wirklich höchsten Führer

fast unmöglich, jedenfalls höchst schwierig.
Diesen Ucbelständen zu begegnen, haben wir

vorgeschlagen:

1. Die strategischen Einheiten des Heeres auf die

Zahl zehn zu stelleu.
2. Dieselben durch je eine Landwehrbrigade zu 3

Bataillone und 1 Schützenkompagnie zu
verstärken, und zugleich die Evolutionseinheiten
tn der Division auf 4 statt 3 zu stellen,
wodurch kleine Armeekorps entstehen, die unsern
Verhältnissen entsprechen, und

3. dieselben thunlichst als Territorial-Divisionen
zu formircn.

4. ^Dcn übrigen Theil der Landwehr nicht zu bri-
gadiren, fondern zum Behilf des Ersatzes und
als Besatzung mobil zu machen, und zur
Disposition des Obergenerals zu stellen.

Das neue Felddienft-Neglement.

(Schluß.)

Im dritten Abschnitt § 17 werden die äußeren

Anordnungen des Marschsicherungskorps im
Vormarsch behandelt. Gleich im § 17 finden wir eine

Bestimmung, die nur zu oft nicht beachtet wird; es

heißt dort: „Durch diese Sicherungsvorkehren soll
jedoch der Marsch der Kolonne nicht über Gebühr
verzögert werden; vielmehr bei allen dießfalligen
Anordnungen der Gedanke vorherrschen, das Vorwärtskommen

der Kolonne — der eigentliche Zweck des

Marsches — zu ermöglichen." Nur zu oft werden
die Sicherheitsmaßregeln als Zweck und nicht als
Mittel angesehen. Durch ängstliches Absuchen jedes

Busches uud jeder Bodenfalte geht die schönste Zeit
verloren und das Ganze bewegt sich im ermüdenden

Schneckenschritt vorwärts. Andere vergeuden eine

endlose Zeit mit der Selbstquälerei einer minu-
tieusen Organisation des ganzen Dienstes. Unterdessen

wartet die Marschkolonne oft stundenlang auf
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ber ©trafte, ben Sornifter auf bem Rüden, ba bk
Komntanbirenben jeben Augenblid feoffen, baft an*
getreten werbe. SaS ©ange ermübct ft* unb man
frofe feitt, wenn ein paar ©tunben SegeS in ber

breifa*en ßeübauer guvüdgelegt werbeit. Unfer Re*

glement f*neibet bur* bie angefüferte Seifung ftfearf
in baS faule gteifd) teibiger ©ewefenfeeiten.

SRan*erlei Vebenfen gaben bie Venetmungen ber

üerf*icbenen Ableitungen ber Vorfeut — ni*t mit
Unre*t wurbe bagegen geftagt; in ber netteften Re*
oifton ift nun ©inigeS ücreinfa*t worben; fo fällt
ber Rad)trupp ber Vorfeut bei groften Aoantgarben
Weg unb wirb bur* eitte einfacfee VerbinbuttgSpa*
trouiffe eifert.

Vei § 19, gormirung ber Vorfeut, ift Semma f.
bafein reöibirt worben, baft beftimmt wirb, bie äu=

ftertt Vortrupps fofften ni*t fofort, fonbern fo*
balb notfeig na* ber Srennung üom Vor* ober

'glügettrupp ifere AuSfpäfeer oomefemen. ©efer oft
fommt ein fol*er Srupp ofene AuSfpäfeer auS; benfe

man ft* g. V. ifett auf einem fafeten H&feenfamm

marf*irenb, ber na* beiben ©eitett fein ooffe Um*

ft*t gewäfert. Sogu feier AuSfpäfeer abgweigen?
Offenbar ftefet bie SRannftfeaft beS SruppS ebenfo

oiet als bie ^länfler, bie auf 150 @*rüt oor* ober

feüwärtS ftefeen. Ser Sienft ber AuSfpäfeer aber ift
ermübenb. Sie notfewenbige Oefonomie ber Kräfte
erforbert bafeer, fte nur bann auSgufenben, wenn eS

notfewettbig ift, wenn eben ber Vlid oom Srupp auS

tti*t mefer genügt.

Sie Vilbung beS SRatf*ft*erungSforpS auS!'ben

Vorpoftett wirb in*§ 20 erläutert.

Sie Referoe ber Vorfeut finbet ft* nur bti groften
Aoantgarben; fte fott bie auf bett geinb geftoftenen

Vortrupps unterftü^en, fte befäfeigen, offenftü gu

feanbeln, waS beim SRarf* gegen ben geinb offen*
bar geboten ift. Sft ber geinb überlegen, fo foff fte

in guter ©tettung, im gäfeen Siberftanb, in auf*
opfernber AuSbauer ber SRarf*fofonne bie ßeit ge*
wäferen, feeran gu fommen, ft* gum ©efeefet gu eut*
widefn ober na* Umftänben ft* gurüdgugiefeen; mit
einem Sort, fte foll ber SRarftfefolonne bie ootlftäu*
bige greifeeit beS HanbelnS ft*em.

Ser Vortrupp tritt bti fleinem Verfeältniffcn an
bit ©teile ber Referüe ber Vorfeut unb unterftüfjt
feine äuftern Vortrupps. Vei beu äuftem Vortrupps
follen in ber Regel ein paar Reiter als Orbotmatt*

gen gugetfeeitt werben; biefen Sienft muft unfere Si*
oiftonSfaoafferie beftreüen fonnen. ©eme tfeut eS

fein Kaoafferieofftgter; baS ift natürli*; er gerfptit*
tert nur mit Siberwiffeti feine an ft* f*wa*e taf*
tif*e ©infeeit.- Sie Si*tigfeit biefer Aufgabe re*t*
fertigt jebo* eine folefee Sfeeilung. Sie Kaoallerie

foff übrigens eine feier einfcfelagige Vorftferift beS

neuen Reglements ni*t überfefeen; biefelbe fagt beut-

lid), biefe Reüerabtfeeilutigett feien mit befonbem

Sttftruftiouett gu oerfefeett unb ui*t unter baS auS*

f*lieftti*e Kommaubo ber ©feefS ber betreffenben

SrttppS gu ftetten. SaS Reglement will ber Kaoal*
terie eine gewiffe greifeeit beS HanbelnS laffen. ©ine
fede Reüerpatrowtffe trabt einmal auf 1000 @*ritte

oor unb erfäfert babur* mefer, atS 10 Infanterie*
patvouiffen. Allein bie Äetffeeit bagu muft ifer inne
wefenen. Veim tefjten Sruppengufammengug (1863)
ift bie für unfere Verfeättniffe gafelrei*e Kaoallerie
öfters gum ©i*erfeeüsbienft oerwenbet Worben; an*
fängli* tatonnirten bie Reiterpatrouiffen gar gu

ängftli*, allein oon Sag gu Sag ging eS beffer.
Vei Vüfcfcerg melbete einmal eine Reiterpatrouiffe,
ber Salb fei mit Snfanterie befefct unb bafeinter
ftefee Artillerie. Sofeer wiffen ©ie baS, war bie

erfte grage beS Kommanbirenben, ift auf ©ie ge*
ftfeoffen worben? Ser Kaoallerieofftgier oemeinte bie

grage giemli* oertegen. ©ut, wurbe ifem geant*
Wörter, fo gefeen ©ie üor, feiS ©ie glintenftfeüffe er*
featten, bann werben ©ie genauer fdfoen fonnett, waS

oor unS ftefet! Sie brauen Reiter tieften fi* ben

Vefefel niefet gWeimal wieberfeoten, fed trabten fte üor
unb we*fetten ein paar ©*üffe. ©ie erfuferen nun
au*, ba)} nur ein paar feinbli*e SiraiffeurS im
Salb ftedett unb baft ber ©egner feinter Vüperg
ftefee.

Sa wir gerabe ber Kaoaüerie gebenfen, fo wollen
wir au* no* bei bex gleicfeen Uebung ber fedeu

Reiterpatrouiffe am 15. ©ept. gebenfen, bk uuter
ber güferung beS SRajorS Kotttnann bie reefete gtanfe
beS OftforpS bei Aef*i faftte unb ber Kaoallerie*
Kompagnie — irren wir tti*t, fo war eS Rr. 20
oott Sugern — bie am 16. oorwärtS ©ubingen fo

brillant ber H^npttotonne beS SeftforpS gu impo*
tiiren wuftte. Ueberfeaupt geigte ft* unfere Kaoal*
lerie re*t gewanbt in biefem Sienfte; fte feat übri*
genS offenbar oiet gelernt babei.

Sie AuSfpäfeer werbeit in § 27 ,befpro*en; matt*
*e wofftett in ber gorm beS SreiedS eine „H<mpt*
f*laufeeü" beS neuen Reglements entbeden. SaS ift
gerabegu finbif*. Sie SreiedSform ergab ft* als

Rormatform oon fetbft, allein fte wirb jeben An*
gettfelid bur* baS Serrain mobiftgirt. ©in anberer

©ittwttrf bagegen oerbiettt Verüdfi*tigung; eS wurbe

gefragt: warum ttefemt ifer bk AuSfpäfeerrotte gu

brei, ftatt gu gwei ober oier, waS bo* am teüfeteftett

mit unferer gweigliebrigen ©runbfteffung gufammen*

paftte? Sarauf täftt ft* entgegnen. Sn ber Reget

foff ber brüte SRann ber Rotte ber güferer berfelben,

folgli* ein Korporal fein; wir fönnten unS nufet

mit gwei SRatm begnügen, weit bie normale Rotte

fonft gar gu f*wa* gewefen; wir fönnten aber niefet

oier als Sftormalgafet üorftfereifeett, weit fonft gu oiele

Seute gum @i*erfeeüSbienfte notfeig geworben wären.

©o ergab ft* bie ßafel brei. Altem nad) Umftän*
bett fommt matt au* mit AuSfpäfeerrotteti gu eüt

imb gwei SRantt auS, namentli* in fefer üfeerft*tti=

*etn ©etänbe, wie eS übrigens bur* bie bem Regte*

meut beigegebenett ßeüfenungen gur ©enüge bärge*

ftellt wirb. (Vide gigur II. unb III..)
©efer wüfetig ift ber § 31, ber oom ßufammen*

ftoft mit bem geinb feanbelt unb ber namentli*
baS offenftoe ©tement feerüorfeebt; wir feaben feit

Saferen itt biefett Vtättem gegen bie Seibenftfeaft ge*

eifert, überall Sßofttioueti gu fu*en unb in ber Se*
I fenftoe, im feittfeatteuben geuergefe*t feine $aupt=
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ver Straße, den Tornister auf dcm Rücken, da die

Kommandirenden jeden Augenblick hoffen, daß

angetreten werde. Das Ganze ermüdet stch nnd man
froh scin. wenn ein paar Stunden Weges in der

dreifachen Zeitdauer zurückgelegt werden. Unser
Reglement schneidet durch die angeführte Weisung scharf
in das fanle Fleisch leidiger Gewohnheiten.

Mancherlei Bedenken gaben die Benennungen der
verschiedenen Abtheilungen dcr Vorhut — nicht mit
Unrecht wurde dagegen geklagt; in der neuesten

Revision ist nun Einiges vereinfacht wordcn; so fällt
der Nachtrupp der Vorhut bei großen Avantgarden
weg und wird durch eine einfache Verbindungspatrouille

ersetzt.

Bei § 19, Formirung dcr Vorhut, ist Lemma L.

dahin revidirt worden, daß bestimmt wird, die
äußern Vortrupps sollten nicht sofort, sondern
sobald nöthig nach der Trennung vom Vor- oder

'Flügeltrupp ihre Ausspäher vornehmen. Sehr oft
kommt ein folcher Trupp ohne Ausspäher aus; denke

man sich z. B. ihn auf einem kahlen Höhenkamm
marschirend, der nach beiden Seiten hin volle Umsicht

gewährt. Wozu hier Ausfpäher abzweigen?
Offenbar sieht die Mannfchaft des Trupps ebenso

viel als die Plänkler, die auf 150 Schritt vor- odcr
seitwärts stehen. Der Dienst der Ausfpäher aber ist
ermüdend. Die nothwendige Oekonomie der Kräfte
erfordert daher, sie nur dann auszusendeu, wenn cs

nothwendig ift, wenn eben der Blick vom Trupp aus
nicht mehr genügt.

Die Bildung des Marschsichcrungskorps aus''den
Vorposten wird in^ 20 erläutert.

Die Reserve der Vorhut findet fich nur bei großen
Avantgarden; fie soll die auf den Feind gestoßenen

Vortrupps unterstützen, sie befähigen, offensiv zu
handeln, was bcim Marsch gegen den Feind offenbar

geboten ist. Ist der Feind überlegen, so soll sie

in guter Stellung, im zähen Widerstand, in
aufopfernder Ausdauer der Marschkolonne die Zeit
gewähren, heran zu kommen, sich zum Gcfccht zu
entwickeln oder nach Umständen sich zurückzuziehen; mit
einem Wort, sie soll der Marschkolonne die vollständige

Freiheit des Handelns sichern.

Der Vortrupp tritt bei kleinern Verhältnissen an
die Stelle der Reserve der Vorhut und unterstützt
seine äußern Vortrupps. Bei den äußern Vortrupps
sollen in der Regel ein paar Reiter als Ordonnanzen

zugetheilt werden; diesen Dienst muß unsere Di-
vifionskavallerie bestreiten können. Gerne thut es

kein Kavallerieoffizier; das ist natürlich; er zersplittert

nur mit Widerwillen seine an sich schwache

taktische Einheit.- Die Wichtigkeit dieser Aufgabe
rechtfertigt jedoch eine solche Theilung. Die Kavallerie
soll übrigens eine hier einschlägige Vorschrift des

neuen Reglements nicht übersehen; dieselbe sagt deutlich,

diese Reiterabtheilungen seien mit besondern

Instruktionen zu versehen und nicht unter das

ausschließliche Kommando der Chefs dcr betreffenden

Trupps zu stellen. Das Reglement will der Kavallerie

eine gewisse Freiheit des Handelns lassen. Eine
kecke Reiterpatrouille trabt cinmal auf 1000 Schritte

vor und erfährt dadurch mehr, als 10 Infanterie-
Patrouillen. Allein die Keckheit dazu muß ihr inne
wohnen. Beim letzten Truppenzufammenzug (1863)
ist die für unfere Verhältnisse zahlreiche Kavallerie
öfters zum Sicherheitsdienst verwendet worden;
anfänglich tatonnirten die Reiterpatrouillen gar zu
ängstlich, allein von Tag zu Tag ging es besser.

Bei Bützberg meldete einmal eine Reiterpatrouille,
der Wald sei mit Infanterie besetzt und dahinter
stehe Artillerie. Woher wissen Sie das, war die

erste Frage des Kommandirenden, ist auf Sie
geschossen worden? Der Kavallerieoffizier verneinte die

Frage ziemlich verlegen. Gut, wurde ihm
geantwortet, so gehen Sie vor, bis Sie Flintenschüsse
erhalten, dann werdcn Sie genauer sahen können, was
vor uns steht! Die braven Reiter ließen sich den

Befehl nicht zweimal wiederholen, keck trabten sie vor
und wechselten cin paar Schüsse. Sie erfuhren nun
auch, daß nur ein paar feindliche Tirailleurs im
Wald stecken und daß der Gegner hinter Bützberg
stehe.

Da wir gerade der Kavallerie gedenken, so wollen
wir auch noch bei der gleichen Uebung der kecken

Reiterpatrouille am 15. Sept. gedenken, die unter
der Führnng des Majors Kottmann die rechte Flanke
des Ostkorps bei Aeschi faßte und der Kavallerie-
Kompagnie — irren wir nicht, so war es Nr. 20
von Luzern — die am 16. vorwärts Tübingen so

brillant der Hauptkolonne des Westkorps zu impo-
niren wußte. Ueberhaupt zeigte sich unsere Kavallerie

recht gewandt in diesem Dienste; sie hat übrigens

offenbar viel gelernt dabei.

Die Ausspäher werden in § 27 besprochen; manche

wollten tn der Form des Dreiecks eine

„Hauptschlauheit" des neuen Reglements entdecken. Das ist

geradezu kindisch. Die Dreiecksform ergab sich als

Normalform von selbst, allein sie wird jeden
Augenblick durch das Terrain modiftzirt. Ein anderer

Einwurf dagegen verdient Berücksichtigung; es wurde

gefragt: warum nehmt ihr die Ausspäherrotte zu
drei, statt zu zwei oder vier, was doch am leichtesten

mit unserer zweigliedrigen Grundstellung zusammenpaßte?

Darauf läßt sich entgegnen. In der Regel
soll der dritte Mann der Rotte der Führer derselben,

folglich ein Korporal sein; wir konnten uns nicht

mit zwei Mann begnügen, weil die normale Rotte

sonst gar zu schwach gewesen; wir konnten aber nicht

vier als Normalzahl vorschreiben, weil sonst zu viele

Leute zum Sicherheitsdienste nöthig geworden wären.

So ergab sich die Zahl drei. Allein nach Umständen

kömmt man auch mit Ausspäherrotten zu ein

und zwei Mann aus, namentlich in sehr übersichtlichem

Gelände, wie es übrigens durch die dem Reglement

beigegebenen Zeichnungen zur Genüge dargestellt

wird. (Vicks Figur II. und III..)
Sehr wichtig ist der § 31, der vom Zusammenstoß

mit dem Feind handelt und der namentlich

das offensive Element hervorhebt; wir haben seit

Jahren in diesen Blättern gegen die Leidenschaft

geeifert, überall Positionen zu fuchen und in der De-
l fensive, im hinhaltenden Feuergefecht feine Haupt-
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tfeätigfeü gu ftt*eu. SiefeS ©treben war gur *ro*
nif*en Krauffeeit geworben; bie f*limmfte KriftS ift
jebod) oorüber; bie gefunben Anftfeauungen ber Saf*
tü feaben ft* mefer unb mefer Vafett gebro*en unb
ber feergfeafte ©inn unfereS VolfeS, namentli* un*
ferer brauen Sufanterie gefet H«nb in Hftnb bamit.

Au* baS gelbbienft=Reglement beftimmt in biefem

©inne: Ser auf ben geinb ftoftt, gefet, fobalb er

entbedt ift, angriffSweife gegen ifen oor; wer feit*
wärtS ftefet, oerbleibt, int Vorrüden unb wenbet ft*
bei emftti*erem ©ngagement gegen bie glanfen beS

geinbeS. AtS allgemeine Ri*tung für alte feüwär*
tigen Ableitungen gilt ber ©efecfetSlärm — eigent*

li* waS bie grangofen fo ftfeon begei*nen aecourir
au canon. — SRiiffen wir wei*en, fo foll baS Sei*
*en ein AuSwei*en feüwärtS fein, eitte Art glan*
fenfteffung, bie ben geinb bebrofet unb gtei*geüig
bie gronte ber rüdwärtigen Sruppen bemaSfirt, furg
— in beit wenigen SemmaS beS § 31 ift eine gülte
gefunber taftif*cr Vorf*riftett entfealten, bereit ©tu*
bium wir unfern Kameraben beftenS empfefelen.

Su ben §§ 32—39 ift baS Verfeatten ber Ra**
feut feeint Rüdgug beftimmt. Sie Arrieregarbe feat

weniger ben eigentli*en ©i*erfeeüSbienft gu befor*

geu, als beti ita*briitgenben geinb üon ber Kolotme

abgufealten, biefelbe oor Veunrufeigung bur* feinb*

ti*e Parteien gu ftfeüfjen, ifer Seit gu laffen, ben

wünftfebaren Vorfprung gu gewinnen, um oom geinb

loSgufommen unb baS waS in gotge beS unglüdli*
*en ©efe*tS, in golge beS RüdgugeS itt Unorb*

nung gefommen, wieber gu orbnen. Siefe oerf*ie=
benen Aufgaben laffen ft* nüfet lei*t regtementarif*
beftimmen, eS fommt feier mefer auf bie momentanen

Verfeältniffe an; ifere begügli*en Anorbituugeit wer*
ben ftetS ©a*e ber oberften güferung bleiben. Hflnpt*
fa*e ift, ftetS in Verüferung mit bem geinb gu blei*

ben, fo lange er folgt, um ifen gefeorig beoba*ten gu

fonnen. Sie Ra*feut muft feine Abft*ten erratfeen,

um feine @trei*e pariren gu fonnen.

ßur Uttterftüfcung ber Ra*feut geftattet baS Re*

glemeut no* bie gormirung eineS AufnafemSbcta*

f*ementS, baS aber wofelweiSli* oon ber eigentti*en
Ra*feut uttb iferem Sienft getrennt gefealten wirb.
SaS AufnafemSbetaftfeement foff nur momentan inS

Ra*feutgefe*t eingreifen, wenn bie Ra*feut ©efafer

läuft, oom übermä*tigen geinb überwältigt uttb auf
bie Kolonne geworfen gu werben. 3ft bie ©efafer

oorüber, fo trennt ft* baS AufnafemSbetaftfeement

wieber; baS Reglement will ni*t, baft eS aueb iu
baS mogti*e Sirrwar ber Ra*feut gegogeu wirb,
wobur* feine Sienfte fefer prefär .würben. Ser
ßfeef beS SetaftfeementS foff ft* bagegen feäufig gur

Ra*feut begeben, um ft* mit eigenen Augen oon

bereu Verfeältuiffen gu übergeugett. ©r wirb bann

am ri*tigften beurtfeeiten fonnen, wann, wo unb wie

fein ©ingreifen notfeig werben bürfte.

Ro* fürger ift ber ©üfeerfeeitSbienft bei gtanfen*

märf*en befeattbelt uub wiebemm mit üoffetn Re*t.
Hier feängt alles oott beti momentanen Verfe'ättniffeu

ab. SaS Reglement fann nur bie gwedmäftigften

gormeu attbeuteu, barf aber niefet weiter gefeen. Sie

©a*fage ift eben fetten gtei*. Rabefcft) ft*ert fei*
neu glanfenmarf* im SRai 1848 oon Verona na*
SRantua bur* ein paar Patrouillen, bie feart an
ben piemonteftf*en Vorpoften marftfeiren. Rapoleon
III. bedt feinen SinfSabmarf*, SRai 1859, oon Alef*
fanbria tta* Rooarra bur* 4 farbtntftfee unb 3

frangoftftfee Armeebioiftonen — bei 70,000 SRann.

Sen ©*tuft ber erften Abtfeeilung bilbet § 47,
ber bie Ablofung befeanbett; bie Anftrengungen beim

SRarf*ft*emngSbienft fallen offenbar nur ben äu=

ftem Vortrupps unb ben AuSfpäfeerrotten, nament*

li* ledern gu; bie SRannftfeaften ber Vor* unb glü*
geltruppS marf*iren fo bequem, als nur benfbar,
jebenfallS leiben fte weniger »om ©taub als ifere

Kamerabeu in ben langen SRarf*folontteti beS ©roS.

SeSfeatb ift eine öftere Ablofung ber AuSfpäfeer unb
ber äuftem Vortrupps ttotfeweubig; gewbfenli* fatm
eine folefee nur bei langem Rufeefeattett gwedetttfpre*

*ettb üorgeitommcit werben, bagegen fonnen Sege*
biegungen te. gum Afelofett eingelner SruppS bettü&t

werben, ebenfo SeftleeS, namentli* Vrüden tc.

Sie gweite Abtfeeilung befeanbett ben Sienft ber

Patrouillen; baS Reglement fenut oier Arten:
1) bie VerbinbungSpatrouiffeit,
2) bie ©*lei*patrouiffett,
3) bie ©treifpatrouiffeit,
4) bie RefogttoSgiruttgSpatroitiffen.

Sie'Vifttirpatrouiffeu beS früfeern SienftreglementS

fallen fomit bafein unb wofel mit Re*t; warum au*
gwei Venennungen für bie glei*e ©a*e? Offenbar

banbett eS ft* um ben Sienft innerfeatb ber Rtttt
unb wenn au* ni*tS feinbert, eine VerbinbungSpa*

trouiffe momentan über bit Rtttt feinauSguftfeiebeit,

fo ift bo* ifere Hauptaufgabe bie innere Verbinbung

gn fontroffirett unb feftgufeattcn.

Sie ©*lei*patrouilte ift bem Sefen ita* glei*
geblieben.

Sie ©treifpatrouiffe ift neu; ifer Sienft näfeert

ft* bem ber Parteien, fte foff bem geinb feine Rufee

taffen, ifen tu feinem Sager, feiner Rufee, wie auf

feinem SRarftfee, fomit feiner Vewegung beftänbig

affarmiren, ifen gu aufterorbentli*en Anftrengimgen

oerantaffen unb eben fo raf* oerf*winbett, wie fte

unerwartet erftfeienen ift. ©ie foff mit umft*tigcr

Klugfeeit eine ftetS f*lagfertige Raufluft üerbinben;

fte foff bem geinb fein, waS bem mä*tigen ©treu*

feengft bie uttbebeutenbe, aber enbtoS täftige H°r*
niffe. Alfo ein weites gelb ber Sfeätigfeü für junge

füfene Offigiere, bie ft* na* felbftftänbigem H«nbeltt

fefeneit.

Sie RefognoSgirungSpatrouiffeu geben feinen An-

laft gu Vemerfungeu.
Ser gefammte Sienft ber Patrouillen ift auSfüfer*

lieber als im alten Sienftregtemettt befeanbett. ©r

bilbet eben bie ©runblage für ben ©i*erfeeüSbienft.

©inen beftitnmten Ra*bmd oerlegt baS Reglement

auf baS ftete SRctben; feierin wirb bei uni no* oiel

gefünbigt. Rur gu oft fommt gar feine SRelbung,

bie Patrouille ftefet ben geittb, beobaefetet ifen oiel*

tei*t tta* äffen Regeln; ifer güferer aber »ergiftt

nad) rüdwärtS gn melben, waS er entbedt. Oft ftnb
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thätigkeit zu suchen. Dieses Streben war zur
chronischen Krankheit geworden; die schlimmste Krisis ist

jedoch vorüber; die gesunden Anschauungen dcr Taktik

haben sich mehr und mehr Bahn gebrochen und
der herzhafte Sinn unseres Volkes, namentlich
unserer braven Infanterie geht Hand in Hand damit.

Auch das Felddienst-Reglement bestimmt in diesem

Sinne: Wer auf den Feind stößt, geht, sobald er

entdeckt ist, angriffsweise gegen ihn vor; wer
seitwärts steht, verbleibt im Vorrücken und wendet sich

bei ernstlicherem Engagement gegen die Flanken des

Feindes. Als allgemeine Richtung für alle seitwär-

tigen Abtheilungen gilt der Gefechtslärm — eigentlich

was die Franzosen so schön bezeichnen aeociurir
au canon. — Müssen wir weichen, so soll das Weichen

ein Ausweichen seitwärts sein, eine Art
Flankenstellung, die den Feind bedroht und gleichzeitig
die Fronte der rückwärtigen Truppen demaskirt, kurz

— in den wenigen Lemmas des § 31 ist eine Fülle
gesunder taktischer Vorschriften enthalten, deren Studium

wir unsern Kameraden bestens empfehlen.

In den M 32-39 ist das Verhalten der Nachhut

beim Rückzug bestimmt. Die Arrieregarde hat
weniger den eigentlichen Sicherheitsdienst zu besorgen,

als den nachdringenden Feind von der Kolonne

abzuhalten, dieselbe vor Beunruhigung durch feindliche

Parteien zu schützen, ihr Zeit zu lassen, den

wünschbaren Vorsprung zu gewinnen, um vom Feind

loszukommen und das was in Folge des unglücklichen

Gefechts, in Folge des Rückzuges iu Unordnung

gekommen, wieder zuordnen. Diese verschie

denen Aufgaben lassen sich nicht leicht reglementarisch

bestimmen, es kommt hier mehr auf die momentanen

Verhältnisse an; ihre bezüglichen Anordnungen wer
den stets Sache der obersten Führung bleiben. Hauptfache

ist, stets in Berührung mit dem Feind zu bleiben,

so lange er folgt, um ihn gehörig beobachten zu

können. Die Nachhut muß seine Absichten errathen

um seine Streiche pariren zu können.

Zur Unterstützung der Nachhut gestattet das

Reglement noch die Formirung eines Aufnahmsdeta

schements, das aber wohlweislich von der eigentlichen

Nachhut und ihrem Dienst getrennt gehalten wird.
Das Aufnahmsdetaschement soll nur momentan ins

Nachhutgefecht eingreifen, wenn die Nachhut Gefahr

läuft, vom übermächtigen Feind überwältigt und auf
die Kolonne geworfen zu werdcn. Ist die Gefahr

vorüber, fo trennt sich das Aufnahmsdetaschement

wieder; das Reglement will nicht, daß es auch in
das mögliche Wirrwar der Nachhut gezogen wird,
wodurch seine Dienste sehr prekär.würden. Der
Chef des Detaschements soll sich dagegen häufig zur

Nachhut begeben, um sich mit eigenen Augen von

deren Verhältnissen zu überzeugen. Er wird dann

am richtigsten beurtheilen können, wann, wo und wie

sein Eingreifen nöthig werdcn dürfte.

Noch kürzer ist der Sicherheitsdienst bei

Flankenmärschen behandelt und wiederum mit vollem Recht.

Hier hängt alles von den momentanen Verhaltnissen

ab. Das Reglement kann nur die zweckmäßigsten

Formen andeuten, darf aber nicht weiter gehen. Die

Sachlage ist eben selten gleich. Radetzky sichert
seinen Flankenmarsch im Mai 1848 von Verona nach

Mantua durch ein paar Patrouillen, die hart an
den piemontesischen Vorposten marfchiren. Napoleon
II. deckt seinen Linksabmarsch, Mai 1859, von

Alessandria nach Novarra durch 4 sardinische und 3

französische Armeedivisionen — bei 70,000 Mann.
Den Schluß der ersten Abtheilung bildet § 47,

der die Ablösung behandelt; die Anstrengungen beim

Marschsicherungsdienst fallen offenbar nur den

äußern Vortrupps und den Ausspäherrotten, namentlich

letztern zu; die Mannschaften der Vor- und

Flügeltrupps marfchiren fo bequem, als nur denkbar,

jedenfalls leiden sie weniger vom Staub als ihre
Kameraden in den langen Marschkolonnen des Gros.
Deshalb ist cinc öftere Ablösung der Ausspäher und
der äußern Vortrupps nothwendig; gewöhnlich kann

eine solche nur bei längern Ruhehalten zweckentsprechend

vorgenommen werden, dagegen können

Wegebiegungen :c. zum Ablösen einzelner Trupps benützt

werden, ebenso Défilées, namentlich Brücken :e.

Die zweite Abtheilung behandelt den Dienst der

Patrouillen; das Reglement kennt vier Arten:
1) die Verbindungspatrouillen,
2) die Schleichpatrouillen,
3) die Strcifpatrouillen,
4) die Rekognoszirungspatrouillen.

Die'Visitirpatrouillen des frühern Dienstreglements

fallen somit dahin und wohl mit Recht; warum auch

zwei Benennungen für die gleiche Sache? Offenbar

handelt es sich um den Dienst innerhalb der Kette

und wenn auch nichts hindert, eine Verbindungspatrouille

momentan über die Kette hinauszuschieben,

so ist doch ihre Hauptaufgabe die innere Verbindung

zu kontrolliren und festzuhalten.

Die Schleichpatrouille ist dem Wesen nach gleich

geblieben.

Die Streifpatrouille ist neu; ihr Dienst nähert

sich dem der Parteien, sie soll dem Feind keine Ruhe

lassen, ihn in seinem Lager, seiner Ruhe, wie auf

seinem Marsche, somit seiner Bewegung beständig

allarmiren, ihn zu außerordentlichen Anstrengungen

veranlassen und eben so rasch verschwinden, wie sie

unerwartet erschienen ist. Sie soll mit umsichtiger

Klugheit eine stets schlagfertige Rauflust verbinden;

sie foll dem Feind fein, was dem mächtigen Streithengst

die unbedeutende, aber endlos lästige Hornisse.

Also ein weites Feld der Thätigkeit für junge

kühne Offiziere, die fich nach selbstständigem Handeln

sehnen.

Die Rekognoszirungspatrouillen geben keinen Anlaß

zu Bemerkungen.

Der gesammte Dienst der Patrouillen ist ausführlicher

als im alten Dienstreglement behandelt. Er
bildet eben die Grundlage für den Sicherheitsdienst.

Einen bestimmten Nachdruck verlegt das Reglement

auf das stete Melden; hierin wird bei uns noch viel

gesündigt. Nur zu oft kommt gar keine Meldung,

die Patrouille sieht den Feind, beobachtet ihn

vielleicht nach allen Regeln; ihr Führer aber vergißt

nach rückwärts zu melden, was er entdeckt. Oft sind
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bie SRetbungen gar gu unflar, gu ftfeattcnfeaft, um

irgenb meldten Sertfe gu feabett. SRelbungcn wie

„wir ftnb auf ben geinb geftoften", „wir fcfecu ben

geinb" taugen gar ni*tS. Unfere Offtgiere unb

Unteroffigiere muffen in ber Snftruftion an genaues
unb umft*tigeS SRelbcn gewofent werben. Sir Wot=

len ni*t gerabe eine ©felsbrüdc bafür empfcfelen,

wie fte in ben legten Saferen ein beliebiger ftfereib*

fetiger prcuftif*cr Sieutenant gufammengeftoppelt bat]
wir wünf*en aber, baft bie Snftmftoren au* bei

ber cinfa*ften gelbbienftübung auf ein ri*tigcS unb

oerftänbigcS SRelbcn fealten. Sir feaben eS jefct

bagu gebra*t, baft fein Unteroffizier eine Vor*
wa*c aufftellt, ofene baft er ftferiftti*, natürli* mit
Vleiftift, bie begogene ©telltmg melbet. Senn biefeS

Refultat bei bex Snftruftion beS ©üfecrferitSbienftcS

in fefter ©teffnng mogli*, fo wirb bod) gewift au*
ein Aefenli*eS im Sßatrouillenbienft tc. erfeältli* fein.

Samit featten wir bie beiben erften Abteilungen
beS neuen ReglementeS bur*befpro*ett; biefe würben

am feärteften attgefo*ten, ifere eingefeenbe Sürbignng
wirb bafeer wofel gere*tfertigt fein; wir fämen nun

gum brüten unb vierten Sfeeil, gur Sefere oon ben

SRärfcfeett uub Kaittotmimitgett; wir WoUen jeboefe be*

reit Vefpre*tmg auf fpätere Sage oerftfeieben; wir
fonnen jebo* niebt f*Iieften ofene ©inigeS über bie

gwcdmäftigfte ©inübung ber ©mnbfä^e biefeS Re*

gfemcnteS gu fagen.

SebeS nette Reglement will inftruirt fein, um oer*
ftanben gu werbeu. Refeme man eitteit beliebigen

Herrn ber fteben Settwcifen beS alten ®rie*enlanbeS
unb fteffe man ifem bie Aufgabe, unfere SßelotottS*

f*ule gu inftruiren, na*bem er »orfeer ßeit gefeabt,
baS Reglement bur*gitftubiren, fo ift ft*erli* gefen

gegen einS gu wetten, baft er feine Aufgabe gum Ver*
gweifeln f*le*t lofen wirb. SaS ift au* gang na-
tüxlid). Srofcbem oerwtinbertc matt ftd), baf} ei mit
bem Sttftruircit ber ©nmbfäfje beS neuen Reglemen*
teS anfängti* bebenfli* feaperte. Sir läugnen eS

gang ni*t, baft uttS SRan*eS bariit fremb unb über*
raftfeenb oorfam unb baf} au* wir 3eü beburfteu,
um unS baritt gu dted)t px ftnben. ©o ift eS no*
genug tüd)tigen Snftruftorett gegangen. Sic Herren
Kritifer, oon benen übrigens einer naiü genug war,
um gu geftefeeu, ba)} er baS Reglement nie gelefett,
nafemen barauf feine Rüdftcfet, fottbem oerwarfen in
Vauf* unb Vogen, waS ifenen neu ftfeiett.

Run ftnb meferere Safere oerftoffen. SaS Regle*
ment bat ft* in ber Armee eingelebt uttb bie 3"=
ftruftoren wiffen bamit umgugefeen. gür Offtgiere,
bk baSfetbe gu iuftmiren feabett, bürfte folgenbe SRe*

tfeobe als praftif* erprobt empfofelen werben:

Ser Sttftmftor tfeeilt feinett Unterri*t in Sfeeorie

unb SßrariS; beibe beginnt er mit bem Sßatrouiffett*

bienft. Sff bie Aufgabe ber Patrouille erflärt unb

begriffen Worben, fo läftt er baS normale Vilb ber*

felbett mit iferen AwSfpäfeerrotten unter Angabe ber

Siftangeti an bk Safel gei*nen. Sirb baS Vilb
au* no* fo rofe, eS bat ni*tS gu bebeutett; bie

Haitptfa*e ift, baft ber Seferer baS Verftänbnift ber

©*üler barauS erfennt. Ruu wirb in ber ttä*ftett

Rufeepaufe auf bem ©rergirplafc bie Patrouille wirf*
ti* organiftrt unb aufgeftefft unb gwar wenn immer

mogli* mit ben normalen Siftangen, bamit fantt bk
©inübung ber oerftfeiebenen ßciefeen (vide § 27)
oerbunben werben. 3ft biefeS begriffen, fo wirb in
ber Sfeeorie fortgefaferett unb wie fte üorftfereitet, wirb
eine Sßatrouiüe mit irgenb einer Aufgabe, fo Hein
als mogli*, in baS bewegte Serrain gefanbt; baS

Abfu*en eineS SalbranbcS, einer Vrüde, einer Hau*
fergruppe läftt ft* bei einiger ©ef*idli*feü beS Sn-
ftruftorS ofene Sanbentf*äbigung unb ofene groften

ßeitoertuft bur*füferen. gortf*reüenb wirb eine Vor*
poftenfette organiftrt unb werben ©*lei*patrouiffen
gegen fte gefanbt mit bem Auftrag, ifere ©teffimg
auSgufunbftfeaften. Sie beften Antworten werben oor
ben übrigen Sfeeilnefemem belebt, ©benfo gwedmä*

ftig ift, gwei Vatrouiffen, ofene baft fte üon einanber

wiffen, gegen einanber gu fenben; beibe ftnb mit ber

gleidten Söfung oerfefeen, fte follen ft* bafeer erfett*

neu. H^er ift au* ©elegenfeeit baS SRetbett gu üben.

3ft ttuu auf biefe Sgife ber SJ}atroitiKeubienft bem

©*üler geläufig, fo wirb einmal eine nä*tti*e Ue*

bung oorgenommen; ber Reig berfelben wedt bie Sn3

tefligeng imb Sfeätigfeü beS ©ingelnen. Sir WoUen

niebt bie gattge Ra*t bafür oerwenben, bagegen 2

bis 4 ©tunben üor SRittema*t, bamit bie SRann*

fefeaft für ben folgenben Sag auSrufeett fann. Au*
ein.@eneralmarf* in ber Ra*t — wenigftenS bei

günftigen Kafernentofatitäten — ift gtttäfftg, wenn

ft* an ifen fofort ein tefefeafter Sßatrouitlenbietift reifet.

Sft einmal ber Sjktrouiffenbtenft gefeorig im gleif*
unb Vtut, fo ift baS Uebrige beS ©i*erfeeüSbienfteS
im SRarftfee, fo weit eS ben ©olbaten unb Unter*

offigier berüfert, feo*ft einfa*. ©r fenttt feinen Sienft
in ber Sßatrouiffe uttb folgti* att* beti beim äitftem

Vortrupp, beun biefer ift ja tti*tS anberS als eine

Vatrotiitle.

gür bie Offtgiere barf afferbingS ber Unterri*t
feier tii*t ftefeett bleiben, allein er fotttc für bie fub*
alternen Offigiere niefet über ben Sienft im Vataiffon
feinauS ft* erftredeu; ber Sienft bei ber Vorfeut ei*

ner Vrigabe ift, infofem er ben Sieutenant berüfert,

fomplet ber glei*e, wie ber im Vataiffon. Si*ti=
ger erftfeeint eS, beu fubalterueti Offigier im richtigen

güferen feineS SruppS gu üben, ftatt ifem ben Kopf-
mit Vorftferiften über Verfeältniffe angufütlen, bk

bod) weit über feinen H^rigont feinatiSliegeti.

Ser feofeere Uttterri*t im getbbienft für bie Offt*
giere beS VataiffottSftabS, refp. für bie Kommatibatt*

teit, SRajorS imb AibemajorS foff bie tantottale 3«*
ftmftioti itt ber Regel bett Snftruftorett ber eibgett,

©entralftfeule übertaffen; bort finbet ft* rei*li*e
©elegenfeeit, biefen Sienft grünbli* bur*guttefemeti

imb glei*geüig ftnb bie nbtfeigen SranSportmittet

oorfeatiben, bit Reitpferbe, wet*e geftattett, ft* au*
auf groftem Serrainafeftfemtten gu bewegen,

Reben bem Unterri*t muft aber au* baS ©elbft*
ftubium ber Offtgiere etwaS leiften unb barauf muft

gebrungen werben; unfere Offtgiere befefeaftigen ft*
niefet gcnügeitb mit bem gefeorigeti Sur*arbeüen ei*

ueS ReglementeS; ja eS gilt guweilen als guter Sott,

334

die Meldungen gar zu unklar, zu schattenhaft, um

irgend welchen Werth zu haben. Meldungen wie

„wir sind auf den Feind gestoßen", „wir schcn dcn

Feind" tangen gar nichts. Unscrc Offizierc und

Unteroffiziere müssen in dcr Instruktion an genaues
und umsichtiges Melden gewöhnt werden. Wir wollen

nicht gcrade eine Eselsbrücke dafür empfchlen,
wie sie in den letzten Jahrcn ein beliebiger schrcib-

seliger preußischer Lieutenant zusammengestoppelt hat;
wir wünschen aber, daß dic Jnstruktoren auch bei

der einfachsten Felddienstübung auf ein richtiges und

verständiges Melden halten. Wir haben cs jctzt

dazu gebracht, daß kein Unteroffizier eine

Vorwache aufstellt, ohne daß er fchriftlich, natürlich mit
Bleistift, die bezogene Stellung meldet. Wcnn dieses

Resultat bei der Instruktion des Sicherheitsdienstes

in fester Stellung möglich, so wird doch gcwiß auch

ein AehnlicheS im Patrouillcndienst:c. erhältlich sein.

Damit hätten wir die beidcn erstcn Abtheilungen
des neuen Réglementes durchbesprochen; diese wurden

am härtesten angefochten, ihre eingehende Würdigung
wird daher wohl gerechtfertigt fein; wir kämen nun

zum dritten und vierten Theil, zur Lehre von den

Märschen und Kantonnirungen; wir wollcn jcdoch

deren Besprechung auf spätere Tage verschieben; wir
können jedoch nicht schließen ohne Einiges über die

zweckmäßigste Einübung der Grundsätze dieses

Réglementes zu sagen.

Jedes neue Reglement will instruirt scin, um
verstanden zu werden. Nehme man einen beliebigen

Herrn der sieben Weltwcisen des alten Griechenlandes
und stcllc man ihm die Aufgabe, unsere Pelotonsfchule

zu instruiren, nachdem er vorher Zeit gehabt,
das Reglement durchzustudiren, fo ist sicherlich zehn

gegen eins zu wetten, daß er seine Aufgabc zum
Verzweifeln schlecht lösen wird. Das ist auch ganz
natürlich. Trotzdem verwunderte man sich, daß es mit
dem Instruiren der Grundsätze des neuen Réglementes

anfänglich bedenklich hapertc. Wir läugnen es

ganz nicht, daß uns Manchcs darin fremd und
überraschend vorkam und daß auch wir Zeit bedurften,
um uns darin zu Recht zu finden. So ist cs noch

genug tüchtigen Jnstruktoren gegangen. Die Herren
Kritiker, von denen übrigens einer naiv gcnug war,
um zu gestchen, daß er das Reglement nie gelesen,

nahmen darauf keine Rücksicht, fondern verwarfen in
Bausch und Bogen, was ihnen neu fchien.

Nun sind mehrere Jahre verflossen. Das Reglement

hat sich in der Armee eingelebt und die

Jnstruktoren wissen damit umzugehen. Für Offiziere,
die dasselbe zu iustruiren haben, dürfte folgende
Methode als praktisch erprobt empfohlen werden:

Der Jnstruktor theilt seinen Unterricht in Theorie
und Praxis; beide beginnt er mit dem Patrouillendienst.

Ist die Aufgabe der Patrouille erklärt und

begriffen worden, fo läßt cr das normale Bild
derfelben mit ihren Ausspäherrotten unter Angabe der

Distanzen an die Tafel zeichnen. Wird das Bild
auch noch so roh, es hat nichts zu bedeuten; die

Hauptsache ist, daß der Lehrer das Verständniß der

Schüler daraus erkennt. Nun wird in der nächsten

Ruhepause auf dem Excrzirplatz die Patrouille wirklich

organisirt und aufgestellt und zwar wenn immer

möglich mit den normalen Distanzen, damit kann die

Einübung der verschiedenen Zeichen (vicko § 27)
verbunden werden. Ist dieses begriffen, so wird in
der Theorie fortgefahren und wie sie vorschreitet, wird
eine Patrouille mit irgend einer Aufgabe, fo klein
als möglich, in das bewegte Terrain gesandt; das

Absuchen eines Waldrandes, einer Brücke, einer

Häusergruppe läßt sich bei einiger Geschicklichkeit des In»
struktors ohne Landentschädigung und ohne großen

Zeitverlust durchführen. Fortschreitend wird eine

Vorpostenkctte organisirt und werden Schleichpatrouillen

gegen sie gesandt mit dcm Auftrag, ihre Stellung
auszukundschaften. Die besten Antworten werden vor
den übrigen Theilnehmern belobt. Ebenso zweckmäßig

ist, zwei Patrouillen, ohne daß sie von einander

wissen, gcgcn einander zu senden; beide sind mit der

gleichen Losung versehen, sie sollen sich daher erkennen.

Hier ist auch Gelegenheit das Melden zu üben.

Ist nuu auf diefe Weise der Patrouillcndienst dem

Schüler geläufig, fo wird einmal eine nächtliche

Uebung vorgenommen; der Reiz derselben weckt die

Intelligenz und Thätigkeit des Einzelnen. Wir wollen
nicht die ganze Nacht dafür verwenden, dagegen 2

bis 4 Stunden vor Mitternacht, damit die Mannschaft

für den folgenden Tag ausruhen kann. Auch

ein. Generalmarsch in der Nacht — wenigstens bei

günstigen Kasernenlokalitäten — ist zulässig, wenn
sich an ihn sofort cin lebhafter Patrouillendienst reiht.

Ist einmal der Patrouillendienst gehörig im Fleisch

und Blut, so ist das Uebrige des Sicherheitsdienstes
im Marsche, so weit es den Soldaten und Unteroffizier

berührt, höchst einfach. Er kennt seinen Dienst
in der Patrouille und folglich auch den bcim äußern

Vortrupp, denn dieser ist ja nichts anders als eine

Patrouille.

Für die Offiziere darf allerdings der Unterricht
hier nicht stehen bleiben, allein er follte für die

subalternen Offiziere nicht über den Dienst im Bataillon
hinaus sich erstrecken; der Dienst bei der Vorhut
einer Brigade ist, infofern er den Lieutenant berührt,

komplet der gleiche, wie der im Bataillon. Wichtiger

erscheint es, den subalternen Offizier im richtigen

Führen seines Trupps zu üben, statt ihm den Kopf-
mit Vorschriften über Verhältnisse anzufüllen, die

doch weit über feinen Horizont hinausliegen.

Der höhere Unterricht im Felddienst für die Offiziere

des Bataillonsstabs, resp, für die Kommandanten,

Majors und Aidcmajors soll die kantonale

Instruktion in dcr Regel den Jnstruktoren der eidgen.

Centralschule überlassen; dort findet sich reichliche

Gelegenheit, diesen Dienst gründlich durchzunehmen

und gleichzeitig sind die nöthigen Transportmittel
vorhanden, die Reitpferde, welche gestatten, sich auch

auf größern Terrainabschnitten zu bewegen.

Neben dem Unterricht muß aber auch das

Selbststudium der Offiziere etwas leisten und darauf muß

gedrungen werden; unsere Offiziere beschäftigen sich

nicht genügend mit dem gehörigen Durcharbeiten
eines Réglementes; ja es gilt zuweilen als guter Ton,
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bie gteiftigen, benen an bem genauen ©tubium et*

waS gelegen ift, gu oerfpotten. SaS ift gerabegu

oerwerfli*. Sie taftif*en Vorf*riften einer Armee

feafeen für jeben Angefeorigen berfelben ifere feefee Ve*

beutung. SRau ift nur frei oon ber pebantiftfeen

Auffaffung ber Vorf*riften beS Reglements, wenn

man eS iu feinem gangen ©inne unb Sttfammenfeang

erfaftt feat imb baS wirb nur bann eintreten, wenn

man eS einem genauen ©tubium unterworfen bat
Sir wüuftfeen unb feoffen, baft biefe wenigen Sorte

gum eifrigen ©tubium beS ueiten gelbbiettftreglements

tmfere Offtgiere anregen mögen, ©ein Snfeatt unb

fein ®eift ftttb beffen ft*erli* wertfe.

SSefetotytrtfdje IHÜitärgefellftfeaft.

sprotofoff ber jafetlitfeen jungen oon 1863

in ©itten.

I.

Verfammtttitg ber Afegeorbttetett, ©am-
ftag ben 15. Auguft.

Sie Abgeorbuetett ber Kantone oerfammetn ft*
6'/2 Ufer AbenbS im ©tabtfeaufe unter bem Vorft^e
beS Herrn eibgen. Oberft Varmann, Sßräftbent beS

©entrat*($oinüeS.

Anwefetib fmb baS (5entral*©omüe unb folgenbe

Abgeorbnete:

3nri*:
Herr eibgen. Oberft Ott,

„ SRajor SPfifter.

Vern:
Herr Kommanbattt oon ©retyerg,

„ SRajor Reuaub.

Sugern:
Herr SRajor Amrfeon,

„ SRajor @*nober.

Uri:
Herr Hauptmann SRufeeim,

„ Siettteuattt SRufeeim.

greiburg:
Herr Oberft Ret)nolb.

©*afffeattfen:
Herr Hanptmatm Soffeb,

„ Hanptmaim Hng.

Vafel*©tabt:
Herr eibgen. Oberft Varaoicini,

„ Sieutenant Sietfd)i.

Aargau:
Herr Kommanbattt Hergog,

„ SRajor Sofeelt.

Sfeurgau:
Herr Kommanbant Rubin.

©t. ©äffen:
Herr SRajor SRei)er,

„ Hanptmantt Vernet.

Sefftn:
"

Herr Kommanbant Verotbingett.

„ Hauptmann Soriani.

SaffiS:
Herr Kommanbant ©feapelet.

Reuenburg:
Herr ©tabSmajor Sf*ang,

„ Uitterlieutenattt Hnmbert.

©enf:
Herr Kommanbant Sinf,

„ Hanptmaim Sftrtfe.
Sie Sraftaitbeit für bie Hftnptoerfammluug am

17. Auguft ftnb in fotgettber Seife feftgefefct:

1. Verleftmg beS SßrotofeffS ber legten Verfamm*

lung in Vern. — Sa baS feetreffenbe Vroto*
foff in bett beiben SRititär=3ritf*riftett bett

Offtgieren gur Kenntnift gcbra*t worben ift,
fo foff beffen Vertefung an ber Hanptüerfamm*

lung niefet ftattfinben.
2. ©mennung gweier ©timmengäfeler tmb gweier

Uefeerfefcer. — ©ie foffett oom Vüreau gewäfelt

werben.

3. Veri*t beS 6entral*(SomüeS unb beS KaffterS.

4. ©mennung einer Kommiffton gur Re*nungS=

Prüfung. — Siefe ©mentttmg wirb att baS

Vttreau gurüdgewiefen.

5.' Veri*te unb Urtfeeite ber SPreiSri*ter über bie

1863 eingelaufenen SjSreiSaufgaben.

6. SRittfeeilung eines @*reibenS oom eibg. SRiti*

tärbepartement bie ©metmimg oon ©ewefer*

KontroteurS unb bie ©rriefetung einer @*ule
für Saffettftfemiebe.

7. Senfftferift oott Sr. Seinmann, Ambulattce*

Argt erfter Klaffe, über bett Sienft ber Am*
feutancett im getbc. — Siefe ©*rift foff an

baS ©attüätS=(lomüe gefenbet werben.

8. Veftimmung ber Preisfragen für 1864 uttb

©mettnung ber Ri*ter. — Sie oerftfeiebenett

©omiteS follen Vorftfeläge an bie H«nptoer*

fammtuug bringen.
9. Vorftfeläge gur Reüifton ber ©efefff*aftS*©ta=

tuten.
10. Veftimmung beS nä*ften geftorteS unb Safel

beS (Sentral*©omüeS.

11. Veftimmtmg beS SafereSbeitragS für 1864.

12. geftfefctmg ber Veifteuer für bie beiben SRiti*

tärgcitftferiften. — Herr ©tabSmajor Sftfeattg

f*tägt als Vebingung ber Veifteuer für bie

SRUüärgeltftferfftett oor, baft biefetben alle oon

ftfeweijeriftfecn Offtgieren auSgefeenben uttb mi*

lüärif*e gragen befeanbetttbeti Auffä^e abbru*

den unb jebem Offigier gufettben foffett.

Siefer Antrag wirb tti*t unterftüfct.
13. Beriefet über bie Vrüfung imb ©enefemigung

ber Re*nung.
14. Afffältige unb befonbere Vorftfeläge.

Sie Herren eibgen. Oberften Ott imb Varaüicint
brüdeit btn Sunftfe auS, baft bie Re*ttuttg oon
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die Fleißigen, denen an dem genauen Studium
etwas gelegen ist, zu verspotten. Das ist geradezu

verwerflich. Die taktischen Vorschriften einer Armee

haben für jeden Angehörigen derfelben ihre hohe

Bedeutung. Man ist nur frei von der pedantischen

Auffassung der Vorschriften des Reglements, wenn

man es in feinem ganzen Sinne und Zusammenhang

erfaßt hat und das wird nur dann eintreten, wenn

man es einem genanen Studium unterworfen hat.
Wir wünfchen und hoffen, daß diese wenigen Worte

zum eifrigen Studium des neuen Fclddienstreglements

unsere Offiziere anregen mögen. Sein Inhalt und

fein Geist sind dessen sicherlich werth.

Schweizerische Militärgescllschaft.

Protokoll der jährlichen Sitzungen von 1863

in Sitten.

I.

Versammlung der Abgeordneten, Sam-
stag den 15. August.

Die Abgeordneten der Kantone verfammeln sich

6'/z Uhr Abends im Stadthaufe unter dem Vorsitze
des Herrn eidgen. Oberst Barmann, Präsident des

Central-Comités.
Anwesend sind das Central-Comite und folgende

Abgeordnete:

Zürich:
Herr eidgen. Oberst Ott,

„ Major Pfister.

Bern:
Herr Kommandant von Greyerz,

„ Major Renaud.

Luzern:
Herr Major Amrhyn,

„ Major Schnydcr.

Uri:
Herr Hauptmann Muheim,

„ Lieutenant Muheim.

Freiburg:
Herr Oberst Reynold.

Schaffhausen:

Herr Hauptmann Wolleb,

„ Hauptmann Hug.

Basel-Stadt:
Herr eidgen. Obcrst Paravicini,

„ Lieutenant Dietschi.

Aargau:
Herr Kommandant Herzog,

„ Major Döbeli.

Thurgau:
Herr Kommandant Rüdin.

St. Gallen:
Herr Major Meyer,

„ Hauptmann Bernet.

Tessiu: '

Herr Kommandant Bcroldingen.

„ Hauptmann Toriani.

Wallis:
Herr Kommandant Chapelet.

Neuenburg:
Herr Stabsmajor Tscbcmz,

„ Unterlieutenant Humbert.

Genf:
Herr Kommandant Link,

„ Hauptmann Wurth.
Die Traktanden für die Hauptversammlung am

17. August sind in folgender Weise festgesetzt:

1. Verlesung des Protokolls der letzten Versammlung

in Bern. — Da das betreffende Protokoll

in den beiden Militär-Zeitschriften den

Offizieren zur Kenntniß gebracht worden ist,
so soll dessen Verlesung an der Hauptversammlung

nicht stattfinden.
2. Ernennung zweier Stimmenzähler und zweier

Uebersetzer. — Sie sollen vom Bureau gewählt
werden.

3. Bericht des Central-Comitcs und des Kassiers.

4. Ernennung einer Kommission zur Rechnungs-

Prüfung. — Diese Ernennung wird an das

Bureau zurückgewiesen.

5. ^ Berichte und Urtheile der Preisrichter über die

1863 eingelaufenen Preisaufgaben.
6. Mittheilung cines Schreibens vom eidg.

Militärdepartement die Ernennung von Gewehr-

Kontroleurs und die Errichtung einer Schule

für Waffenschmiede.

7. Denkschrift von Dr. Weinmann, Ambulance-

Arzt erster Klasse, über den Dicnst der

Ambülancen im Felde. — Diese Schrift soll an

das Sanitäts-Comite gesendet werdcn.

8. Bcstimmung der Preisfragen für 1864 und

Ernennung der Richter. — Die verschiedenen

Comites sollen Vorschläge an die Hauptversammlung

bringen.
9. Vorschläge zur Revision dcr Gesellschafts-Sta¬

tuten.
10. Bestimmung des nächsten Festortes und Wahl

des Central-Comités.
11. Bestimmung des Jahresbeitrags für 1864.

12. Festsetzung der Beisteuer sür die beiden Mili-
tärzcitschriften. — Herr Stabsmajor Tschanz

schlägt als Bedingung der Beisteuer für die

Militärzeitschriften vor, daß dieselben alle von

schweizerischen Offizieren ausgehenden und

militärische Fragen behandelnden Aufsätze abdrucken

und jedem Offizier zusenden sollen.

Dieser Antrag wird nicht unterstützt.

13. Bericht über die Prüfung und Genehmigung
der Rechnung.

14. Allfällige und besondere Vorschläge.

Die Herren eidgcn. Obersten Ott und Paravicini
drücken den Wunsch aus, daß die Rechnung von
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